
 

 
 
 

 
 

SATZUNG ZUR REGELUNG DES ZUGANGS ZU  
AMTLICHEN INFORMATIONEN AUS DEM  

EIGENEN WIRKUNGSKREIS DER GEMEINDE EICHENZELL  
(INFORMATIONSFREIHEITSSATZUNG) 

 
 
Aufgrund des vom Hessischen Landtag am 25. Mai 2018 beschlossene Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell 
am 20.07.2023 folgende Satzung zur Regelung des Zugangs zu amtlichen Informationen aus 
dem eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Eichenzell (Informationsfreiheitssatzung) 
beschlossen: 
 
 

§ 1 

INFORMATIONSFREIHEIT 
 
Der Vierte Teil des Hessischen Datenschutz und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) vom 
3. Mai 2018 ist für den Zugang zu amtlichen Informationen aus dem eigenen Wirkungskreis 
der Gemeinde Eichenzell anwendbar. 
 
 

§ 2 

IN-KRAFT-TRETEN 
 
Die Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft. 
 
 
 

Eichenzell, den 01.08.2023 
 
 
 
Johannes Rothmund 
Bürgermeister 


